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Aufzucht- und Rückkaufvertrag

1. Der Züchter (Name):  

Adresse:


PLZ, Ort:

verkauft das Kalb:  
Mutter:

Vater:

geboren am: 
zur Aufzucht an den Käufer (Name):  
Adresse:

PLZ, Ort:

2.
Angaben zur Aufzucht:
Kalb abgetränkt:
 FORMULARKONTROLLFELD 
 ja
 FORMULARKONTROLLFELD 
 nein
Alter bei Beginn der Vertragsaufzucht:

Angestrebtes Erstkalbealter:
 FORMULARKONTROLLFELD 
 bis 26 Mte
 FORMULARKONTROLLFELD 
 27 bis 29 Mte
 FORMULARKONTROLLFELD 
 28 bis 32 Mte
 FORMULARKONTROLLFELD 
 über 32 Mte

Angestrebtes Gewicht bei der Rücknahme (4 Wochen vor dem erwarteten Abkalbetermin)

3.
Der Züchter verpflichtet sich, dieses Tier als mind. sechs Monate trächtiges, bezüglich Entwicklung marktkonformes Rind zurückzukaufen. Für die Berechnung des Rückkaufpreises wird eine der beiden folgenden Varianten (A oder B) angewandt (zutreffendes nach gegenseitiger Absprache ankreuzen):



 FORMULARKONTROLLFELD 
 Rückkaufsvariante A: nach Gewicht und Monatsentschädigung

a)
der Kälberpreis wird:
 FORMULARKONTROLLFELD 
 bar bezahlt
 FORMULARKONTROLLFELD 
 beim Rückkauf des Rindes bezahlt
Kälberpreis Fr.:



b)
   


c)
Entschädigung für Aufzucht (Monatsentschädigung):
EKA
bis 26
27-29
30-32
über 32



vom  

Monate à Fr.






Die Monatsentschädigung wird jährlich, zusammen mit dem Kilopreis, festgelegt und ist für den Rückkauf des Rindes verbindlich. Sie ist gestaffelt, je nach Erstkalbealter.




d)
Der Rückkaufpreis des Rindes ergibt sich somit aus:
kg-Preis
    Fr.




+ Monatsentschädigung
+   Fr.




- Kälberpreis
-   Fr.




Total Rückkaufspreis
=  Fr.









 FORMULARKONTROLLFELD 
 Rückkaufsvariante B: nach Pauschalvertrag
Kälberpreis Fr.



Die Aufzucht wird mit einer Monatspauschale entschädigt. Diese muss bei Vertragsabschluss (Lieferung des Kalbes) entsprechend dem vorgesehenen Erstkalbealter im Vertrag eingesetzt werden und gilt für die ganze Aufzuchtperiode. Der Richtpreis für den Pauschalvertrag wird von der Preiskommission jährlich festgelegt. Siehe dazu die aktuellen Erläuterungen zum Aufzuchtvertrag. Der Kälberpreis wird beim Pauschalvertrag nicht bezahlt. Er kommt nur zur Zahlung, wenn das Rind aus irgend einem Grund nicht zurückverkauft werden kann, sollte aber bereits bei Vertragsabschluss eingetragen werden.






EKA
bis 26
27-29
30-32
über 32




Monate Aufzuchtdauer à Fr.








4.
Weitere Abmachungen (z. B. Abkalbesaison, Stierenauswahl, Versicherung, Zahlungsmodus):





Datum:

......................................................

Datum:

......................................................

Der Käufer:
......................................................

Der Züchter:
......................................................

Allgemeine Bestimmungen

5. Die Preiskommission bestimmt jeweils im August die für ein Jahr verbindlichen Preise für den Rückkauf. Die Preise werden in der Fachpresse veröffentlicht.

6. Der Grundpreis für einen Monat alte, gesunde und frohwüchsige Kälber mit korrekten Gliedmassen entspricht dem Durchschnittspreis für 60 Kilo schwere Tränkkälber (Quelle: SBV, Abt. Statistik), für die ersten 6 Monate des laufenden und die letzten 6 Monate des Vorjahres, plus einen von der Preiskommission festgelegten Marktwertzuschlag. Die Richtpreise für Kälber sind in den Erläuterungen zum Aufzucht- und Rückkaufsvertrag enthalten, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bilden. Die Richtpreise gelten als Empfehlung. Falls kein Preis festgelegt wurde, gilt der Richtpreis gemäss Erläuterungen zum Aufzucht- und Rückkaufsvertrag.

7. Der Käufer verpflichtet sich, dieses Kalb fachgerecht aufzuziehen, es von einem guten Herdebuchstier zu belegen und als mindestens sechs Monate trächtiges Rind dem Züchter wieder zu verkaufen. Der Zeitpunkt der Belegung, die Auswahl des Stieres und der Zeitpunkt des Rückkaufes werden gegenseitig abgesprochen. Wenn der Talbauer spezielle Wünsche zum Belegstier hat, so übernimmt er die Mehrkosten gegenüber einem KB-Stier mit einem Preis von Fr. 60.- pro Besamung. Der Einsatz eines Fleischrassen- oder M-Stieres darf nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Talbauern erfolgen.

Der Bergbauer schenkt der Gesundheit des Tieres, der Horn- und Klauenpflege die notwendige Beachtung und übernimmt die anfallenden Kosten.

8. Die Vertragspartner garantieren die Einhaltung der Vorschriften zur Tierverkehrskontrolle, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Eine vollständige Tiergeschichte ist Voraussetzung für das Auslösen des Zusatzkontingentes. Bei allfälligen Schäden (Verfall Anspruch Zusatzkontingent) haftet der Verursacher.

9. Die Vertragspartner anerkennen für die Berechnung des Rückkaufspreises bei der Rückkaufsvariante A den Preisansatz pro Kilo Lebendgewicht, Abs. 3. b) und die von der Preiskommission festgelegte monatliche Entschädigung für die Aufzucht, Abs. 3. c), die in der aktuellen Rückkaufssaison gültig sind.

Beim Rückkauf des Rindes mit der Rückkaufsvariante B wird die vereinbarte Monatspauschale  beim Vertragsabschluss eingesetzt. Die Preiskommission publiziert dazu Richtpreise.

10. Entwickelt sich das Tier nicht gleichaltrigen entsprechend, zeigt es ernsthafte, körperliche oder gesundheitliche Störungen, oder ist es 2 Monate nach dem vereinbarten Belegtermin noch nicht trächtig, so ist der Züchter rechtzeitig mit eingeschriebenem Brief in Kenntnis zu setzen. Im gegenseitigen Einverständnis ist eine Lösung zu finden, oder das Tier anderweitig zu verwerten.

11. Beim Rückkauf des Rindes gelten die handelsüblichen Viehwährschaften, gemäss Art. 198 ff. OR, insbesondere für «Gesund und recht» und für die Trächtigkeit gemäss Belegungsbestätigung. Beim Euter wird nur für augenwahre Mängel garantiert. Die Währschaft endet vor dem Abkalben, spätestens aber neun Tage nach Übernahme des Tieres.

12. Die Transportkosten gehen jeweils zu Lasten des Empfängers.

13. Zur Regelung von Streitigkeiten aus dem Aufzuchtvertrag unterstellen sich die Parteien ausdrücklich einem Schiedsgericht, welches endgültig entscheidet. Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus:

(
dem zuständigen Betriebsberater im Berggebiet

(
dem zuständigen Betriebsberater im Talgebiet (bei Fehlen eines Betriebsberaters, eine sachverständige 
Person der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale Lindau)

· dem am Standort des Tieres zuständigen Bauernsekretär, der als Obmann des Schiedsgerichtes amtet.

Das Verfahren ist in einem von der Preiskommission genehmigten Reglement festgelegt.

Dieser Vertrag ist in zweifacher Ausführung anzufertigen; je ein Exemplar ist für die Vertragsparteien bestimmt.

Quelle: Preiskommission und Landwirtschaftliche Beratungszentrale, 8315 Lindau, 2004










Allgemeine Bestimmungen auf der Rückseite (
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